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Anfragen erlebigen bie @uböoliih*2Berfe 31. »@. tn
Dlten.

eine Sereinigung non Saunten getnerMider

örganiintinnen Ser Sdjroeij.
®S beßeßen jurjett runb 60 BexufSoerbänbe geroexb»

ließen ©ßarafterS, bte gefamlfd^tociserift^ organißert finb
unb zum größten Seil ftänbige ©efretariate beßßen. 3lucß
einige allgemein geroexblicße Drganifationen (ßäbtifeße
©eroetbeoerelne, fantonale ©eroerbeoerbänbe, fc^meige=

rifeßer ©eroetbeoereln) roeifen eine Sinzahl ftänbiger
gunftionäre auf.

©cßon in früheren gaßren, als bte 3aßl btefer ge»

werblichen Beamten faum ein Drittel bet beutigen mar,
fanben gelegentliche 3ufammenfünfte unb Befprecßungen
über gem erbliche SageSftagen ftatt; programmatifcßeS
Arbeiten refultierte nicht auS biefen freten Konferenzen,
«mit ber Bermeßrung ber „SBiffenfcßaft" unb „gurißen"
im feßroetzerifeßen ©eroerbe flieg auch baS BebürfniS nach
größerer Slbflärung unb ©rjtelung gleichgerichteter Sluf»
faffungen über geroerbepolttifcße fragen.

311S im Qaßre 1913 bte ©efretäre unb Bebafteure
ber feßroeizetifeßen fozialbemofratifcßen 3lrbeiter=©croexf-
feßaften unb ber fozialbemofratifcßen SageSpreffe eine

Bereinigung grünbeten, rourbe auch bei ben ©eroerbe»

funftionäxen ber Söunfcß nach üermeßxtem Kontaft roteber
roach unb am 13. Dftober 1913 fanb tn Sujern eine

oon 28 Setlneßmexn befugte Konferenz ftatt, roetche ein
Komitee beauftragten zu unterfueßen, auf roeldhe SBeife
regelmäßige Konfetenzen eingeführt roetben fönnten.

Im 17. aipcil 1914, bei Slnlafj ber groeiten 3u»
fammenfunft tn Sern, beantragte biefeä Komitee bie

©chaffung einer Bereinigung unb legte einen Statuten»
©ntrourf cor, ber mit allen gegen zœei Stimmen grunb»
fäßlicß gutgeheißen rourbe. infolge beS KrtegeS trat
eine längere fßaufe in ber Durchführung ber norgenannten
Beftrebungen etn, fo baß bte beßnttioe ©rünbung einer

Bereinigung erft am 24. Januar btefeS 3aßreS tn etner

gut befugten Bexfammlung in 3ütich erfolgte.
Die Statuten ber Bereinigung nennen als beren ßroeef:

SluStaufcß non ©rfaßtungen unb «Metnungen zum
3roecfe ber gegenfeiiigen Belehrung; roiffenfehaft ließe unb
praftifche Unterfucßung ber fragen ber allgemeinen rote

ber fachltchen ©eroetbeförbexung ; ©rßrebung non ©leteß»

artigfett unb ©inhetilicßfelt im organifatorifchen Ausbau
beS fdhroeizerifchen ©eroexbeS; ülufflärung über ©eroerbe»
unb ajîittelfianbêfragen im roeiteften Sinne in Sehr»

aufteilten, Vereinen, polttifchen Parteien ufro. ©orge
für genügenbe Bertretung beS ©eroexbeßanbeS in ben
lofalen, fantonalen unb etbgenöffifcßen Beßörben; 2Baß=

rung unb görberung ber pexfönlicßen unb BerufSinter»
effen ber «Mitgltebex ; $erßellnng oon Beziehungen zu
ähnlichen Drganifationen beS 3n= unb 3luSlanbeS; ?ßftege

ber Kollegialität unter ben SJlitgliebexn.
Dementfprecßenb betrachtet ßch bie Bereinigung nteßt

alë eine ©ntfcßetbungSlnßattz, fonbern roill bem ©tubium,
ber Beratung, bem SMeinungSauStaufcß, ber Slbflärung,
ber 2Beiterlettung oon Slnreguttgen, ber Drganifation,
ber 3lufflärung über bie ©eroerbe ufro. btenen.

Die Bereinigung iß poliiifdh unb fonfeffionell neutral.
SUIS Slttiomitglieb fann ihr feber ßänbige Beamte

etner gewerblichen Drganifation (©efretär, Bebafteur,
Berroalter, Kaffter ufro.) angehören; als unterftüßenbe
«Bitglteber ©inzelp er fönen unb ©efetlfcßaften, roeldhe bie
Beftcebungen ber Bereinigung förbetn rooßen.

Deren «Minimal»Jahresbeitrag beträgt für ©tngel»
mitglieber 10 gr., für Koßeftiomitglteber 20 gr.

DaS Bureau für bie näcßßen zwei 3aßre rourbe rote

folgt befteüt :

Dr. Sübi in Bern, Biäßbent; gürfprecß Kur er,
tn ©olothurn, Bizepräftbent; Dr. £oler in 3üii<ß»
©efretär; Dr. Sehmann in Bern, Kaffter; 31. ©übler
in Sßetnfelben, Betfißer; BecßnungSreDiforen ßnb: 31.

Silber in 3ürich unb ®. Dlioier tn Bern.
Die erßen Berhanblungen ber Bereinigung bezogen

fich auf geroerbe» politifdhe ©rfahrungen roährenb ber
KrtegSgeit, auf bie ©runbfäße für ein BunbeSgefeß über
BetufSlehre unb BexufSbilbung, auf bie grage ber ®e»
roerbeßatißif, BiobuÜionS« unb BexbraucßS » Statißif,
auf bte ©cßroelzexroocße, baS Sabafmonopol unb auf baS
SlrbeitSprogramm.

Born ^olzhcmöel im îlanlon ©latnS. SBoßl feit
Bielen Qaßi^ßnten iß In ber Dßfchroeiz nlcßt fo niel
£olz gefäüt roorben, roie im gaßre 1915. Übrigens
ßnben bte außergewöhnlichen frolzfcßläge noch ftatt.
Sroßbem ßehen bie ^olzpreife ßoeß, für geroiffe ©orten
gerabezu exßaunlicß hoch, foroett eS fieß um Bauholz
ßanbelt. 3n einer fürzlicß ßattgefunbenen Steigerung
galt tanneneS £>olz, untabelhafte Dualität, gr. 38—40
auf ben geßmeter; fößreneS rourbe zu 3i- 43.50 er»

ßeigert. @S roirb aber oerßeßett, baß bis gt. 50 auf
ben geßmeter bezahlt roexben. ©tne außäßige ©rfeßet»

nung iß baS maffenhafte Dllebexlegen non ©feßen. SBo

irgenb ein einigermaßen auSgeroacßfener ©feßenbaum oor»
ßanben roar, iß er gefällt roorben; nur junge Beßänbe
hat man nidht angerührt. «Ulan roelß, baß baS SluSlanb
ÜJlaffenetnfäufe tn äßeieß» unb ^artßolz gemaeßt ßat;
beS SluSfuhrDerbofeS roegen fann eS zurzeit nießt aus»

geführt roerben. Über bie für ©fcßenholz geltenben Bretfe
p,eßen bte unS zuteil geworbenen «Mitteilungen außaUenb
roett auSetnanber. 3ln ber Mäße oon ©t. ©allen roerben
Breife oon 75—80 gr. auf ben geßmeter angegeben.
3m Slppenzellerlanb fpxidßt man aber oon Breifen bis
gr. 120 für ben geßmeter (prima Dualität) unb erflärt,
ber Breis oon 80 gr. fei für geringwertige SSBare üblicß.

#oljpreife in gttß. Die Korporation ßug erzielte
an ber Çolzgant nom 29. gebruar folgenbe Breife:

Brennholz» ©rlöS.
Kiemen: ©emifcßteS Brennholz per m® gr. 17.75

Satten unb „ „ „ „ 20.—
Dberlangholz: Bucßenbrennßolz „ „ „ 27.50
Dttenfcßroilexrain : ©em. Brennholz „ „ „ 18.50
^»olifdhroanben: ®em. Brennholz „ „ „ 16.25
Meufluhboben : ©em. Brennholz „ „ „ 19.80
Unterlexcß : gorcßenbrennholz „ „ „ 15.40
Kaltenbrunnen : ©em. Brennßolz „ „ „ 20.30

Bau» unb ©ägeßolz-
Kiemen: 1 Sanne, gefcßäbigt burdß Blißfdßlag

3,95 m' gr. 110 per m»'gr. 27.80

„ 1 ©ieße, 2 „ 107 „ „ „ 53 50
6 Sannen im SBißcoßr, 8,75 m* Slnfcßtag gr. 200
6 Sannen im Klingenrain, 8,75 m® „ „ 280
4 Bucßenßämme, im Klingenrain, 2,40 m® „ „ 85
2 Sannen, Sercß, 4,95 „ „ 150
blieben oßne Bacßgebot.

f>oIjßanbel im Brüttigo». Saut einem Situations»
beriet ber „Dan. 3B-" ouS bem Brättigau, ftnb bort
gegenwärtig bie ^olztranSporte im ©cßroung, ba man
burdß bte leßten ©cßneefäKe ben erfeßnten ©dßneeroeg er»
halten ßat. 3lUe oetfügbaren Bleibe finb mit bem SranS»
port beS BerfaufSßcIzeS befcßäftigt. DaS ^olz iß rooßl

6lâ Zllustr. schweiz. Handw. -Zeitung („Meisterblatt") Nr. 51

Anfragen erledigen die Euböolith-Werke A>-G, in
Ölten.

Eine BminiWg w» Bcmteii gewerblicher

SWiWmeii der Schweiz.
Es bestehen zurzeit rund 60 Berufsverbände gewerb-

lichen Charakters, die gesamtschweizerisch organisiert sind
und zum größten Teil ständige Sekretariate besitzen. Auch
einige allgemein gewerbliche Organisationen (städtische
Gewerbevereine, kantonale Gewerbeverbände, schmelze-

rischer Gewerbeverein) weisen eine Anzahl ständiger
Funktionäre auf.

Schon in früheren Jahren, als die Zahl dieser ge-
merklichen Beamten kaum ein Drittel der heutigen war,
fanden gelegentliche Zusammenkünfte und Besprechungen
über gewerbliche Tagesfragen statt; programmatisches
Arbeiten resultierte nicht aus diesen freien Konferenzen.
Mit der Vermehrung der „Wissenschaft" und „Juristen"
im schweizerischen Gewerbe stieg auch das Bedürfnis nach
größerer Abklärung und Erzielung gleichgerichteter Auf-
sasfungen über gewerbepolttische Fragen.

Als im Jahre 1913 die Sekretäre und Redakteure
der schweizerischen sozialdemokratischen Arbeiter-Gewerk
schaften und der sozialdemokratischen Tagespresse eine

Vereinigung gründeten, wurde auch bei den Gewerbe-
funktionären der Wunsch nach vermehrtem Kontakt wieder
wach und am 13. Oktober 1913 fand in Luzern eine

von 28 Teilnehmern besuchte Konferenz statt, welche ein
Komitee beauftragten zu untersuchen, auf welche Weise
regelmäßige Konferenzen eingeführt werden könnten.

Am 17. April 1914, bei Anlaß der zweiten Zu-
sammenkunft in Bern, beantragte dieses Komitee die

Schaffang einer Vereinigung und legte einen Statuten-
Entwurf vor, der mit allen gegen zwei Stimmen gründ-
sätzlich gutgeheißen wurde. Infolge des Krieges trat
eine längere Pause in der Durchführung der vorgenannten
Bestrebungen ein, so daß die definitive Gründung einer

Vereinigung erst am 24. Januar dieses Jahres in einer

gut besuchten Versammlung in Zürich erfolgte.
Die Statuten der Vereinigung nennen als deren Zweck:

Austausch von Ersahrungen und Meinungen zum
Zwecke der gegenseitigen Belehrung; wissenschaftliche und
praktische Untersuchung der Fragen der allgemeinen wie
der fachlichen Gewerbeförderung; Erstrebung von Gleich-
artigkeit und Einheitlichkeit im organisatorischen Ausbau
des schweizerischen Gewerbes; Aufklärung über Gewerbe-
und Mittelstandsfragen im weitesten Sinne in Lehr-
anftaltcn, Vereinen, politischen Parteien usw. Sorge
für genügende Vertretung des Gewerbestandes in den
lokalen, kantonalen und eidgenössischen Behörden; Wah-
rung und Förderung der persönlichen und Berufsinter-
essen der Mitglieder; Herstellung von Beziehungen zu
ähnlichen Organisationen des In- und Auslandes; Pflege
der Kollegialität unter den Mitgliedern.

Dementsprechend betrachtet sich die Vereinigung nicht
als eine Entscheidungsinstanz, sondern will dem Studium,
der Beratung, dem Meinungsaustausch, der Abklärung,
der Weiterlettung von Anregungen, der Organisation,
der Ausklärung über die Gewerbe usw. dienen.

Die Vereinigung ist poliiisch und konfessionell neutral.
Als Aktivmitglied kann ihr jeder ständige Beamte

einer gewerblichen Organisation (Sekretär, Redakteur,
Verwalter, Kassier usw.) angehören; als unterstützende
Mitglieder Einzelpersonen und Gesellschaften, welche die
Bestrebungen der Vereinigung fördern wollen.

Deren Minimal-Jahresbeitrag beträgt für Einzel-
Mitglieder 10 Fr., für Kollektivmitglieder 20 Fr.

Das Bureau für die nächsten zwei Jahre wurde wie
folgt bestellt:

Dr. Lüdi in Bern, Präsident; Fürsprech Kur er,
in Solothurn, Vizepräsident; Dr. Hol er in Zürich,
Sekretär; Dr. Lehmann in Bern, Kassier; A. G übler
in Weinfelden, Beisitzer; Rechnungsrevisoren sind: A.
Alder in Zürich und C. Olivier in Bern.

Die ersten Verhandlungen der Vereinigung bezogen
sich auf gewerbe-politische Erfahrungen während der
Krtegszeit, auf die Grundsätze für ein Bundesgesetz über
Berusslehre und Berufsbildung, auf die Frage der Ge-
werbestatistik, Produktions- und Verbrauchs - Statistik,
auf die Schweizerwoche, das Tabakmonopol und auf das
Arbeitsprogramm.

Holz-Marktberichte.
Vom Holzhandel im Kanton Glarus. Wohl seit

vielen Jahrzehnten ist in der Ostschweiz nicht so viel
Holz gefällt worden, wie im Jahre 1915. Übrigens
finden die außergewöhnlichen Holzschläge noch jetzt statt.
Trotzdem stehen die Holzpreise hoch, für gewisse Sorten
geradezu erstaunlich hoch, soweit es sich um Bauholz
handelt. In einer kürzlich stattgefundenen Steigerung
galt tannenes Holz, untadelhafte Qualität, Fr. 38—40
auf den Festmeter; föhrenes wurde zu Fr. 43.50 er-
steigert. Es wird aber versichert, daß bis Fr. 50 auf
den Festmeter bezahlt werden. Eine auffällige Erschei-
nung ist das massenhafte Niederlegen von Eschen. Wo
irgend ein einigermaßen ausgewachsener Eschenbaum vor-
Handen war, ist er gefällt worden; nur junge Bestände
hat man nicht angerührt. Man weiß, daß das Ausland
Masseneinkäufe in Weich- und Hartholz gemacht hat;
des Aussuhrverbotes wegen kann es zurzeit nicht aus-
geführt werden. Über die für Eschenholz geltenden Preise
gehen die uns zuteil gewordenen Mitteilungen auffallend
weit auseinander. In der Nähe von St. Gallen werden
Preise von 75—80 Fr. auf den Festmeter angegeben.
Im Appenzellerland spricht man aber von Preisen bis
Fr. 120 für den Festmeter (prima Qualität) und erklärt,
der Preis von 80 Fr. sei für geringwertige Ware üblich.

Holzpreise in Zng. Die Korporalion Zug erzielte
an der Holzgant vom 29. Februar folgende Preise:

Brennholz- Erlös.
Kiemen: Gemischtes Brennholz per Fr. 17.75

Latten und „ „ „ „ 20.—
Oberlangholz: Buchenbrennholz „ „ 27.50
Oltenschwilerrain: Gem. Brennholz „ „ „ 18.50
Holischwanden: Gem. Brennholz „ „ „ 16.25
Neufluhboden: Gem. Brennholz „ „ „ 19,80
Untcrlerch: Forchenbrennholz „ „ „ 15.40
Kaltenbrunnen: Gem. Brennholz „ „ „ 20.30

Bau- und Sägeholz.
Kiemen: 1 Tanne, geschädigt durch Blitzschlag

3.95 m» Fr. 110 per Fr. 27,80

„ 1 Eiche, 2 „ 107 „ „ „ 53 50
6 Tannen im Wißcohr, 8,75 Anschlag Fr. 200
6 Tannen im Klingenrain, 8,75 rn° „ „ 280
4 Buchenstämme, im Klingenrain, 2.40 „ „ 85
2 Tannen, Lerch, 4,95 „ „ 150
blieben ohne Nachgebot.

Holzhandel im Prattiga». Laut einem Situations-
bericht der „Dav. Ztg." aus dem Prätligau, sind dort
gegenwärtig die Holztransporte im Schwung, da man
durch die letzten Schneesälle den ersehnten Schneeweg er-
halten hat. Alle verfügbaren Pferde sind mit dem Trans-
port des Verkaufsholzes beschäftigt. Das Holz ist wohl
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